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1. Gemeinde Interlaken / Kartenausschnitt 

 

Gemeinde Interlaken  
Interlaken befindet sich im Berner Oberland, gelegen zwischen dem Thuner- und Brien-
zersee und umgeben von majestätischen Bergen. Mit seinen malerischen Gassen und 
historischen Gebäuden bietet Interlaken eine reizvolle Kulisse für Einwohner und Besu-
cher gleichermassen. Interlaken ist eine der Topdestinationen der Schweiz, weltbekannt 
für ihre hohe Lebensqualität und das exzellente touristische Angebot mit einzigartigen 
Ausflugszielen. Die Einwohnerzahl wächst stetig, was die Attraktivität der Gemeinde wei-
ter unterstreicht. Interlaken bietet vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, eine gut entwickelte 
Infrastruktur und hochwertige Bildungseinrichtungen. Zudem sind die Städte Thun und 
Bern innert kurzer Frist mit dem Zug oder Auto erreichbar, was die Attraktivität der Ge-
meinde weiter erhöht. 
 

Kartenausschnitt: 
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2. Situationsplan 
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3. Objektbeschreibung 

 

Lage 

Die repräsentative Jugendstilvilla befindet sich an bevorzugter Lage, das ideal für Fami-
lien und Menschen ist, die eine entspannte und friedliche Umgebung schätzen. Trotzdem 
liegt die Villa nur ein paar Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. Die geringe Verkehrs-
belastung trägt zur Ruhe und Gelassenheit des Quartiers bei. Der grosse Garten bietet 
viel Platz für Erholung und Freizeitaktivitäten. Die Umgebung ist von majestätischen Ber-
gen umgeben, was eine atemberaubende Aussicht und zahlreiche Möglichkeiten für Out-
door-Aktivitäten bietet. Die Nähe zu Wanderwegen und Naturparks macht die Rosen-
strasse zu einem perfekten Ausgangspunkt. Zudem verfügt es mit dem dazugehörenden 
Nachbargrundstück über Parkmöglichkeiten mit vielfältigen Bau- oder Erweiterungsmög-
lichkeiten. 

 
Parzellen 
 
Rosenstrasse 30 
Grundstück Nr. 224 hat 488 m2 (Gebäude 160 m2 und Gartenanlage 328 m2). 
Niesenstrasse 1 
Grundstück Nr. 343 hat 489 m2 (Gebäude 52 m2 und Gartenanlage 437 m2). 
 
Allgemein 
 
Die Liegenschaft wurde im Jahr 1901 erstellt. 
 
Amtlicher Wert 
 
Der amtliche Wert der Rosenstrasse 30 beträgt CHF 841'800.00 und der amtliche Wert 
der Niesenstrasse 1 CHF 54'300.00. Der amtliche Wert ist ein reiner Steuerwert. Daraus 
lässt sich kein Verkehrswert oder Kaufpreis ableiten.  
  
Gebäudeversicherungswert 
 
Die Liegenschaft Rosenstrasse 30 ist zu einem Wert von CHF 2'171’200.00 versichert. Das 
Gebäudevolumen nach GVB beträgt 1’971 m3. 

Die Liegenschaft Niesenstrasse 1 ist zu einem Wert von CHF 84’400.00 versichert. Das 
Gebäudevolumen nach GVB beträgt 128 m3.  
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Aktuelle Nutzung / Raumangebot Rosenstrasse 30 
 
Untergeschoss 
Vorraum, Heizungsraum und Waschküche, 4 Kellerräume, Lift (vom Unter- bis in das 1. 
Obergeschoss) und Maschinenraum Lift 
 
Erdgeschoss  
Büroräume mit Vorplatz, Bad und vier Zimmer 
 
Obergeschoss 
Wohnung mit Vorplatz, Küche mit grosser Terrasse, Bad und vier Zimmer 
 
Dachgeschoss 
Wohnung mit Vorplatz, Küche, Bad, Wohn- und Esszimmer und drei Zimmer 
Estrich 
 
Dachgeschoss 
Grosser Estrich mit Aufgang zur kleinen Dachterrasse 
 
Aktuelle Nutzung / Raumangebot Niesenstrasse 1 
 
Drei Garagen mit Vorplatz und grosser Garten 
 
Jahresmietertrag 
 
Sämtliche Wohnungen in der Liegenschaft sind nicht vermietet.  
Eine Garagen ist mit einem Nettojahresertrag von CHF 1'440.00 vermietet. 
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Baulicher Zustand 
 
Die Gebäudehülle der Villa wurde im Jahr 2020/21 aufwendig unter Aufsicht der Denk-
malpflege des Kantons Bern restauriert und anschliessend unter Schutz gestellt (K-Ob-
jekt).  
 
Die Wohnungen sind moderat unterhalten. Das Gebäude wird mit einer Ölheizung be-
heizt, die sich am Ende ihrer Lebensdauer befindet und bald ersetzt werden muss. Die 
Kanalisation weist ein defektes Rohr auf und muss saniert werden. 
 
Die Grundstücke befinden sich in der Wohnzone MA3. 
 
Auf dem Grundstück Niesenstrasse 1 (Grundstück Nr. 343) kann grundsätzlich ein Neu-
bau realisiert werden. Die baurechtliche Zulässigkeit und die konkrete Ausgestaltung (u. a. 
Gebäude- und Dachform) sind mit der zuständigen Bauverwaltung abzuklären. In diesem 
Zusammenhang ist die Ortsbildkommission beizuziehen. Eine Zusicherung seitens der 
Verkäuferschaft wird damit nicht abgegeben; ein verbindlicher Entscheid ist ausschliess-
lich im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens möglich. 
 
Besichtigungen 
 
Wir sind für diesen Verkauf Alleinbeauftragte. Innenbesichtigungen sind nur in Begleitung 
unserer Firma nach vorgängiger Vereinbarung eines Termins möglich.   
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4. Denkmalpflege 
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5. Pläne 

Grundriss Keller
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Grundriss Erdgeschoss 
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Grundriss 1. Obergeschoss 
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Grundriss Dachgeschoss 
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Schnitt 
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Süd Fassade 
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Ost Fassade  
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6. Grundbuchauszüge 

 

Grundbuchauszug Grundstücknummer 224, Rosenstrasse 30 
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Grundbuchauszug Grundstücknummer 343, Niesenstrasse 1 
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7.   Verkaufspreis / - konditionen 

 
Die Liegenschaften werden nur gemeinsam dem Meistbietenden verkauft. Der Mindest-
verkaufspreis beträgt CHF 2'950’000.00 für beide Grundstücke zusammen. 
 
Die Interessenten haben die Möglichkeit, bis zum 30.06.2026 ein schriftliches Angebot 
mit Finanzierungsnachweis einzureichen. Den bietenden Interessenten wird anschlies-
send eine zweite, abschliessende Frist zur Einreichung ihres vorbehaltslosten Kaufhöch-
stangebots mit Finanzierungsbestätigung eingeräumt. Das höchste Angebot erhält den 
Zuschlag.  
  
Der Termin für den Nutzen- und Schadenübergang ist sofort oder nach Vereinbarung 
möglich.  
 
Vom vereinbarten Kaufpreis sind 10 Prozent bei der Beurkundung fällig. Die restlichen 90 
Prozent müssen auf Nutzen- und Schadenbeginn geleistet werden.  
 
Für die Käuferschaft fallen zusätzlich die Notariats-, Grundbuchkosten und Handände-
rungssteuer an.  
 
Es sind Schuldbriefe über CHF 210'000.00 vorhanden. Die vorhandenen Schuldbriefe 
können zur Finanzierung des Kaufpreises verwendet werden. Die Errichtung von zusätzli-
chen Schuldbriefen gehen zu Lasten der Käuferschaft.  
 
Die Liegenschaft wird im sachlichen und rechtlichen Zustand, in dem sie sich befindet, 
verkauft. Die Gewährleistungspflicht des Verkäufers wird soweit gesetzlich möglich weg-
bedungen.  
 
Abweichungen gegenüber dieser Verkaufsdokumentation bleiben vorbehalten. Die Doku-
mentation ist weder für den Kaufvertrag noch für den Eintrag ins Grundbuch verbindlich.  
 
Das vorliegende Verkaufsdossier wurde durch unser Büro als Alleinbeauftrage erstellt. Die 
Dokumentation darf weder überarbeitet noch teilweise oder ganz kopiert werden. Sie 
darf ohne ausdrückliche Zustimmung der Beauftragten nicht an Dritte weitergegeben 
werden.  
  



 
 
 
 
 
 

 

Seite | 24 
 
 

8. Voranfrage möglicher Neubau  

 
Grob eingezeichnete mögliche Baufläche mit den zwingenden Bauabständen. Die gilt nur 
wenn die besonnte Längsseite des Gebäudes Richtung Westen ausgerichtet wird. 
Die Machbarkeit sowie die konkrete Ausgestaltung sind mit der Bauverwaltung abzuklä-
ren; aufgrund der Gestaltungsvorgaben ist die Ortsbildkommission beizuziehen (insbe-
sondere Gebäude- und Dachform). Dieser Hinweis stellt keine Zusicherung dar; ein 
rechtsverbindlicher Entscheid ist ausschliesslich im Rahmen eines Baubewilligungsver-
fahrens möglich. 
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9. Bilder 

 

Aussenansicht 
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Garage und Gartenanlage Niesenstrasse 1 
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Büro Erdgeschoss 
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4-Zimmerwohnung 1. Obergeschoss 
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4-Zimmerwohnung 2. Obergeschoss 
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Kellerräume / Treppenhaus / Estrich 
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